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Botschaft 
 
 
der Standeskommission an den Grossen Rat des Kantons Appenzell I.Rh. zu den 
 
Programmvereinbarungen 2019 

 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Session vom 21. März 2016 beschlossen, dass ihm künftig die 
von der Standeskommission abgeschlossenen Programmvereinbarungen mit dem Bund und 
Änderungen daran nur noch periodisch und in gesammelter Form zur Kenntnis gebracht wer-
den sollen.  
 
2019 wurden folgende Vereinbarungen geändert: 
 

 Ergänzung der Programmvereinbarung betreffend die Programmziele im Bereich Natur und 
Landschaft (Art. 13, 14a, 18 ff. und 23a ff. NHG) 2016 - 2019 

 Ergänzung der Programmvereinbarung betreffend die Programmziele im Bereich Schutzwald 
2016 - 2019 

 Ergänzung der Programmvereinbarung betreffend die Programmziele im Bereich Lärm- und 
Schallschutz 2016 - 2022 

 Zusatzvereinbarung zur Programmvereinbarung betreffend Umsetzung der Integrationsa-
genda Schweiz im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms 2018 - 2021  

 
Antrag 
 
Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, von den 2019 beschlossenen Änderun-
gen Kenntnis zu nehmen. 
 
Appenzell, 3. Dezember 2019 

 
Namens Landammann und Standeskommission 
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Roland Inauen Markus Dörig 


